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Man muss  
mit allem rechnen. 

Auch mit dem 
Guten! 

 
(Zitat von Gabriel Barylli) 
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
in dieser Ausgabe des Gemeindebriefes möchte ich Sie als Bürgermeister über folgende Themen 
informieren.  
 
WICHTIGE MITTEILUNG: Abkochgebot für Trinkwasser 
Das Trinkwasser in folgenden Ortsteilen der Gemeinde Sonnen weist bakterielle Verunreinigungen auf: 

- Haselberg (mit Ausnahme der Anwesen Hs.Nr. 1, 4, 5 und 6 sowie des Gewerbegebietes),  
- Herrnholz 
- Grubwies 
- Oberneureuth  
- Oberneureutherwaid 

 
Seit dem 26.09.2023 besteht laut Anordnung des Gesundheitsamtes ein Abkochgebot für Trinkwasser in 
diesem Bereich. 
Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger in diesen Ortsteilen die nachstehenden Anweisungen des 
Gesundheitsamtes zu befolgen: 

 Trinken Sie Leitungswasser nur abgekocht 
 Lassen Sie das Wasser einmalig sprudelnd aufkochen und dann langsam über mindestens 10 

Minuten abkühlen. Die Verwendung eines Wasserkochers ist aus praktischen Gründen zu 
empfehlen. 

 Nehmen Sie für die Zubereitung von Nahrung, zum Salatwaschen, Zähneputzen und zum 
Reinigen offener Wunden ausschließlich abgekochtes Leitungswasser 

 Geschirrspülmaschine mindestens 70-Grad-Programm 
 Sie können das Leitungswasser für die Toilettenspülung und andere Zwecke ohne 

Einschränkungen nutzen. 
 
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Zugleich wird auf der Homepage der 
Gemeinde Sonnen über den jeweiligen aktuellen Sachstand informiert.  
Nähere Auskunft erteilt auch unser Wasserwart, Herr Thomas Lang unter der Handy-Nr. 0171/5221387 
 
Wahlaufruf zur bevorstehenden Landtags- und Bezirkstagswahl:   
Am Sonntag, den 08. Oktober finden die Landtags- und Bezirkstagswahlen statt.  
Wir entscheiden mit unserer Erststimme welcher Direktkandidat oder welche Direktkandidatin unsere 
politischen Interessen und Anliegen aus unserem Wahlkreis im Landtag und Bezirkstag vertreten soll. Mit 
unserer Zweitstimme entscheiden wir über die weitere Zusammensetzung des Land- und Bezirkstages 
und bestimmen somit die politischen Mehrheiten für die zukünftige Politik in Bayern und Niederbayern.   
Unser Wahlrecht ist ein sehr wichtiges und elementares Gut und zugleich das Fundament unserer 
parlamentarischen Demokratie. Bitte stärken Sie mit der Ausübung ihres Wahlrechts unsere Demokratie 
und gehen Sie am 08. Oktober zur Wahl. Wenn Sie verhindert sind, machen Sie bitte von Ihrem Wahlrecht 
mittels Briefwahl Gebrauch.  
Ich würde mich über eine hohe Wahlbeteiligung freuen und möchte mich dafür bereits im Voraus bei Ihnen 
bedanken. Weitere Informationen zur bevorstehenden Landtags- und Bezirkstagswahl finden Sie im 
Gemeindeblatt auf Seite 3. 
 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien weiterhin als Gute und verbleibe mit den besten Grüßen.    
 
 
Herzlichst 
 
 
 
 
Klaus Weidinger, 1. Bürgermeister 
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Aktuelles aus der Gemeinde

Landtags- und Bezirkswahl 2023 
 
Am Sonntag, 8. Oktober 2023 findet in Bayern 
die Wahl zum Bayerischen Landtag und zu den 
einzelnen Bezirkstagen statt. 
Daher dürfen wir Sie über folgendes informieren: 
 
Zur Wahl des Bayerischen Landtags 
stimmberechtigt sind laut Art. 1 des 
Landeswahlgesetzes (LWG) alle Deutschen im 
Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes, die 
am Tag der Abstimmung das 18. Lebensjahr 
vollendet haben, seit mindestens drei Monaten in 
Bayern ihre Wohnung haben. 
 
Sie haben dann folgende Möglichkeiten zu 
wählen: 
 

 Wählen am Wahltag (Sonntag, 
08.10.2023) 

 von 08:00 bis 18:00 Uhr im Wahllokal, 
Don-Bosco-Haus,  
Am Kirchberg 5, Sonnen 

oder 
 Beantragung von Briefwahlunterlagen 
 entweder persönlich oder per Vollmacht 

(bitte die Rückseite der 
Wahlbenachrichtigung ausfüllen) im 
Rathaus, oder 

 Online über den aufgedruckten QR-Code 
auf der Wahlbenachrichtigung oder über 
unsere Homepage www.gemeinde-
sonnen.de – unter Bürgerserviceportal – 
Briefwahlantrag. Briefwahlunterlagen 
können während der allgemeinen 
Öffnungszeiten und am Freitag, 
06.10.2023 bis 15 Uhr in der 
Gemeindeverwaltung  beantragt bzw. 
abgeholt werden. 

 
 
 

Termin Gemeinderatssitzung 
 
Die nächste Gemeinderatssitzung findet am 

Mittwoch, 25. Oktober 2023 
um 19:00 Uhr im Sitzungszimmer des Rathauses 
statt. 
 
 
 
 
 

Verkehrssicherungspflicht bei Anpflanzungen  
 
Nachfolgend informiert die Gemeindeverwaltung 
über die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften 
bezüglich der Anpflanzungen aller Art soweit sie 
die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 
beeinträchtigen können. 
 
Außerdem ist es verboten, die Straße zu 
beschmutzen oder zu benetzen oder 
Gegenstände auf Straßen zu bringen oder dort 
liegen zu lassen, wenn dadurch der Verkehr 
gefährdet oder erschwert werden kann. 
Wer für solche verkehrswidrigen Zustände 
verantwortlich ist, hat diese unverzüglich zu 
beseitigen. 
 
Zusammenfassung der Verkehrssicherungs-

pflicht bei Anpflanzungen: 
 
Der Luftraum über der Straße mit einer lichten 
Höhe von 4,50 Metern über der Fahrbahn und 
den Straßenbanketten muss freigehalten 
werden. 
Über Geh- und Radwegen sind Hecken, 
Sträucher und Bäume mit einer lichten Höhe von 
2,50 Metern auszuschneiden. 
Bäume sind auf ihren Zustand und 
Standsicherheit zu untersuchen und dürre Äste 
oder Bäume sind zu entfernen. 
Ein seitlicher Sicherheitsraum zur Fahrbahn von 
mindestens 0,75 Meter ist einzuhalten. Bei 
Bordsteinen kann er auf 0,50 Meter reduziert 
werden. Bei Radwegen ist der 
Sicherheitsabstand 0,25 Meter. Deshalb sind alle 
seitlichen Bepflanzungen an Geh- und 
Radwegen sowie Straßen zurückzuschneiden. 
Bei Hecken sind regelmäßige 
Rückschrittmaßnahmen unerlässlich. 
An Straßeneinmündungen und -kreuzungen 
müssen Anpflanzungen so gehalten werden, 
dass sie nicht den Verkehr beeinträchtigen. Sie 
sind auf maximal 0,80 Meter Höhe 
zurückzuschneiden. 
Verkehrszeichen, Verkehrsspiegel und 
Straßenleuchten dürfen nicht durch 
Anpflanzungen verdeckt werden. Sie sind so 
zurückzuschneiden, dass diese rechtzeitig ohne 
Sehbeeinträchtigung wahrgenommen werden 
können.  
Beachten Sie vor dem Anpflanzen, welches 
Ausmaß Sträucher, Bäume und Hecken im Laufe 
der Zeit annehmen können. Halten Sie 
ausreichend Abstand zur Grundstücksgrenze 



 4 
und entscheiden Sie sich für schwach 
wachsende Pflanzen. 
Das Hausnummern-Schild muss von der Straße 
deutlich sichtbar sein. Es darf nicht durch Bäume, 
Sträucher, Vorbauten, Schilder oder 
Schutzdächer usw. behindert werden. 
Behinderungen (z.B. durch rankende Pflanzen) 
hat der Eigentümer auf eigene Kosten zu 
beseitigen. Im Ernstfall ist dies für 
Rettungsfahrzeuge, Feuerwehr oder Polizei 
wichtig. 
Vom Verbot des Naturschutzgesetzes, in der Zeit 
vom 01. März bis 30. September das Schneiden 
von Gehölzen zu unterlassen (§ 39 BNatSchG), 
sind die Eigentümer in diesem Falle befreit – 
wenn es sich um einen Form- oder Pflegeschnitt 
handelt – weil es sich aus Gründen der 
Verkehrssicherheit um eine dringende 
notwendige Maßnahme handelt. 
 
 
 
 
 

Haus am Strom - Veranstaltung 
 

Sonntag, 22. Oktober 2023 
Vom Forst zum Moor – Wiederherstellung 

eines Niedermoores durch 
Renaturierungsmaßnahmen 

 
Ein mit Fichte aufgeforstetes Niedermoor wird 
Zug um Zug mit Mitteln der Naturschutzbehörde 
renaturiert. 
Die Maßnahmen werden wissenschaftlich 
begleitet. 
Der Bund Naturschutz hat dazu gut 4 Hektar 
aufgekauft.  
Ergänzend wird eine unmittelbar angrenzende 
Niedermoorwiese besichtigt. 
 
Treffpunkt: 14:00 Uhr, Kirche in Sonnen 
Preise:    5,00 € Erwachsene 
    4,00 € Kinder 
  12,00 € Familien 

 

Gästeehrung bei Fam. Diedrich in Thierham 
 
Zum 10. Mal verbringen die Stammgäste Sigrid und Michael Bosse aus Fürstenwalde / Spree ihren 
Urlaub bei Familie Diedrich in Thierham. Sie fühlen sich im bayerischen Wald sehr wohl und genießen 
vor allem die unberührte Natur. Auch ihre zwei Dackel sind immer herzlich willkommen bei Familie 
Diedrich. In ihrer Heimat besitzen die Eheleute Bosse ein altes Brauereigebäude mit Getränkehaus; 
Traditions- und Brauchtumspflege ist ihnen dort sehr wichtig.  

Groß war die Freude, als 1. Bürgermeister Klaus Weidinger die Stammgäste für die langjährige Treue 
zum Urlaubsort Sonnen/Thierham im Namen der Gemeinde Sonnen und des Tourismusvereins Sonnen 
ehrte. Eine Urkunde, sowie Geschenke wurden ihnen dabei als Aufmerksamkeit überreicht. Besonderer 
Dank galt auch der Familie Diedrich für ihre Gastfreundschaft. Die familiäre Atmosphäre trägt dazu bei, 
dass Sigrid und Michael Bosse gerne ihren Urlaub in Thierham verbringen. 
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Sunninger Spielesommer war ein voller Erfolg 

 
Die vielen abwechslungsreichen Aktionen, welche den Kids geboten wurden, sind mit Begeisterung 
angenommen worden. Sie waren immer sehr interessiert und haben bei den Angeboten fleißig mitgemacht. 
Ein so vielfältiges und abwechslungsreiches Programm konnte nur geboten werden, weil unsere Gemeinde 
viele tolle Menschen hat, die dabei geholfen haben. 
Danke!!! 
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Allgemeine Informationen
 

Kriegsgräbersammlung 2023 
 
Die Haus-, Straßen- und Friedhofssammlung für die Kriegsgräber findet im Zeitraum vom 13. Oktober bis 
05. November statt. 
Bitte helfen Sie auch in diesem Jahr dem Volksbund mit Ihrer Spende. 
 
 

 
 

 

Veranstaltungen
  
 

Oktober 2023 
 
Mittwoch, 04. Oktober Stammtisch Gartenbauverein Sonnen, 19:30 Uhr, Gasthaus Bauer/Andorfer 
 
Freitag, 06. Oktober VdK Stammtisch, 19:30 Uhr, Gasthaus Bauer/Andorfer, Sonnen 
 
Sonntag, 08. Oktober Landtags- und Bezirkswahlen 
 
Dienstag, 31. Oktober Seniorentreff – Nachmittag, 14:00 Uhr, Don-Bosco-Haus Sonnen 
 
Achtung Terminänderung: 
Einladung der CSU-Seniorenunion und des CSU-Ortsverbandes zur Besichtigung Waldwasser:  
Neuer Termin am Freitag, 17.11.2023. Anmeldungen nimmt Frau Angelika Sicklinger, Tel.Nr. 08586/2661, 
entgegen. Das genaue Programm wird im Gemeindebrief für November abgedruckt! 
 
 
 

Anzeige
 

 

 

 

 


